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Einleitung

Das Rechtsfolgensystem des deutschen Strafrechts unterscheidet traditio-
nell zwischen zwei Grundtypen möglicher Anordnungen, den Strafen 
(§§ 38 ff. StGB) und den Maßregeln der Besserung und Sicherung (§§ 61 ff. 
StGB). Aus dieser „Zweispurigkeit“ ist faktisch längst eine „Dreispurigkeit“ 
geworden. Neben den klassischen, strafrechtlichen Rechtsfolgen hat sich 
nämlich insbesondere die Maßnahme der staatlichen Abschöpfung des Tat-
ertrages (§§ 73–73e StGB, bislang als „Verfall“ bezeichnet) praktisch ver-
selbständigt. Hinsichtlich der theoretischen Grundlagen dieser Rechtsfolge 
besteht jedoch noch immer große Unklarheit. Jedenfalls aus Sicht des Ge-
setzgebers können auf dieser „Spur“ die zentralen Bindungen der beiden 
traditionellen strafrechtlichen Rechtsfolgentypen abgeworfen werden: Weder 
auf individuelle Schuld, noch Gefährlichkeit soll es ankommen, das Faktum 
der „Bemakelung“ eines Vermögensgegenstandes durch eine rechtswidrige 
Straftat scheint zur Begründung des staatlichen Zugriffs auszureichen. Nicht 
zuletzt daraus bezieht die Maßnahme ihre praktische Attraktivität. Die darin 
zugleich liegende Entgrenzungstendenz äußert sich unter anderem darin, 
dass der Kreis möglicher Adressaten nicht mehr auf die klassischen Prota-
gonisten des Strafverfahrens (Täter und Teilnehmer) beschränkt sein muss. 
Vielmehr scheint zumindest der Boden bereitet für einen Zustand, in dem 
jeder plötzlich dem Verdacht ausgesetzt werden kann, ein bestimmtes Be-
sitztum sei auf eine Straftat (mit der er nichts zu tun haben muss!) zurück-
führbar, was allein bereits die Zugriffsmöglichkeit des Staates eröffne.

In den 1950er- und 1960er-Jahren, in denen die Beratungen des erst mit 
Wirkung zum Jahre 1975 eingeführten Instituts des „Verfalls“ stattfanden, 
war die vorherrschende rechtspolitische Geisteshaltung insofern noch sehr 
zurückhaltend. Davon ist mittlerweile kaum noch etwas zu spüren. Unter Be-
rufung auf (praktische) Defizite und die kriminalpolitischen Bedürfnisse der 
jeweiligen Zeit wurde das staatliche Abschöpfungsrecht immer wieder ver-
schärft und ausgeweitet; ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht die Entwick-
lung durch die am 1. Juli 2017 in Kraft getretene, grundlegende „Reform der 
strafrechtlichen Vermögensabschöpfung“.1 Die praktische Bedeutung tat
ertragsabschöpfender Maßnahmen hat dadurch immer mehr zugenommen 
und das wird sie auch in Folge der aktuellen Reform weiter tun.

1  Gesetz vom 13.04.2017 (BGBl. I, S. 872).
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Diese Entwicklung birgt einen Verdacht, der den Anlass der vorliegenden 
Untersuchung bildet: Die Berücksichtigung schützenswerter Interessen un-
beteiligter Drittbegünstigter als Adressaten der Abschöpfungsmaßnahmen 
könnte in all dem kriminalpolitischen Eifer zu kurz gekommen sein. Neben 
dem Gesetzgeber ist insofern auch die Rechtsprechung kritisch in den Blick 
zu nehmen, die sich – wie zu sehen sein wird – in diesem Bereich teilwei-
se an die Spitze der rechtspolitischen Entwicklung gestellt hat.

A. Überblick über die einschlägigen Regelungen und  
Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

I. Die herkömmliche Unterscheidung  
zwischen „Verfall“ und „Einziehung“

Das Gesetz unterscheidet im siebten Titel des Allgemeinen Teils des 
StGB zwischen zwei Typen von Maßnahmen: 

Die traditionell als „Verfall“ bezeichnete Maßnahme (§§ 73–73e StGB 
a. F.; nun „Einziehung von Taterträgen“, §§ 73–73e StGB) richtet sich auf 
das für eine rechtswidrige Tat oder aus einer solchen (künftig durch eine 
solche) Erlangte. Für eine Tat erlangt wird insbesondere eine Belohnung; 
aus einer bzw. durch eine Tat erlangt wird insbesondere die Beute im wei-
testen Sinne. Zusammenfassend wird von Taterträgen oder den scelere 
quaesita gesprochen. Auf diesen Maßnahmentyp beschränkt sich die vorlie-
gende Untersuchung.

Davon zu unterscheiden ist die „Einziehung“ (§§ 74–75 StGB a. F.; nun 
„Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten“, §§ 74–74f 
StGB) von Gegenständen. Tatprodukte (producta sceleris) werden „durch“ 
eine Tat hervorgebracht (vgl. § 74 I Alt.  1 StGB), z. B. bei der Geldfäl-
schung das Falschgeld. Tatmittel (instrumenta sceleris) sind Gegenstände, 
die „zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt 
gewesen“ sind (vgl. § 74 I Alt.  2 StGB), z. B. bei der Geldfälschung die 
Druckmaschinen. Die Einziehung von Tatobjekten (bisher als Beziehungsge-
genstände bezeichnet) richtet sich auf Gegenstände, „auf die sich eine 
Straftat bezieht“ (vgl. § 74 II StGB), d. h. die notwendiger Gegenstand der 
Tat sind. Sie muss speziell angeordnet werden, praktisch wichtigstes Bei-
spiel dürfte die Einziehung von Betäubungsmitteln (§ 33 BtMG) sein. Als 
Sonderfall kommt noch die Einziehung gefährlicher Schriften und die Un-
brauchbarmachung ihrer Herstellungsmittel hinzu (§ 74d StGB).
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II. Wesentliche Entwicklung  
des Rechts der Abschöpfung von Taterträgen

Das Institut des Verfalls wurde durch das Zweite Gesetz zur Reform des 
Strafrechts mit Wirkung zum 1.  Januar 1975 geschaffen.2 

Eine zentrale Problematik, ja gar der „Totengräber des Verfalls“,3 ist in 
der Regelung des § 73 I 2 StGB a. F. gesehen worden, wonach der Verfall 
ausgeschlossen war, soweit dem Verletzten ein Anspruch gegen den Tatbe-
teiligten auf das Erlangte zustand. Dadurch schied die Anordnung des Ver-
falls insbesondere im Bereich der Vermögens- und Eigentumsdelikte von 
vornherein nahezu völlig aus. Dieses materielle Defizit wurde allerdings 
immerhin prozessual gewissermaßen wieder zurückgenommen: Nach § 111b 
V StPO a. F. galten die Vorschriften zur Sicherstellung dem Verfall unterlie-
gender Gegenstände entsprechend, soweit der Verfall nur wegen § 73 I 2 
StGB a. F. nicht angeordnet werden konnte. Das dadurch ermöglichte Ver-
fahren der strafprozessualen Sicherstellung zugunsten des Verletzten („Zu-
rückgewinnungshilfe“) stellte sich jedoch durch die komplizierten Regelun-
gen und das schwierige Verhältnis zum Zivil(prozess)recht als schwer 
handhabbar dar. Das am 1.  Januar 2007 in Kraft getretene Gesetz zur 
Stärkung der Rückgewinnungshilfe und der Vermögensabschöpfung bei 
Straftaten,4 welches dem Prozessrecht insbesondere die Möglichkeit eines 
staatlichen „Auffangrechtserwerbs“ hinzufügte und insoweit eigentlich wie-
der materielles Recht enthielt, verkomplizierte die Rechtslage nur eher noch 
mehr (s. insbesondere § 111i II–VIII StPO a. F.). 

Ein weiteres Defizit der ursprünglichen Regelung ist darin gesehen wor-
den, dass es sich auf den erlangten „Vermögensvorteil“ richtete. Daraus 
wurde geschlossen, dass das Erlangte nur nach dem „Nettoprinzip“, d. h. 
unter Abzug von den Gewinn schmälernden Aufwendungen (z. B. Reise-, 
Erwerbskosten), abgeschöpft werden konnte. Durch am 6.  März 1992 in 
Kraft getretenes Gesetz5 wurde dann das Tatbestandsmerkmal des „Vermö-
gensvorteils“ durch „etwas“ ersetzt, wodurch nach dem Willen des Gesetz-
gebers auf das „Bruttoprinzip“ übergegangen werden sollte.6 Nur wenig 

2  Gesetz vom 04.07.1969 (BGBl. I, S. 717); Verschiebung des Zeitpunkts des 
Inkrafttretens durch Gesetz vom 02.03.1973 (BGBl. I, S. 909).

3  Dieses mittlerweile geflügelte Wort geht auf Eberbach, NStZ 1987, 486 (491) 
zurück.

4  Gesetz vom 24.10.2006 (BGBl. I, S. 2350).
5  Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, des Strafgesetzbuches und 

anderer Gesetze vom 28.02.1992 (BGBl. I, S. 372).
6  So die Regierungsbegründung, BT-Drucks. 12 / 1134, S. 12. Vereinzelt wurden 

Zweifel geäußert, dass die Änderung tatsächlich einen Übergang zum Bruttoprinzip 
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